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Anhörung zur Anderung der Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen/
Anpassung der Erfassungsinstrumente für den Pflegebedarf in APH

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne unterbreite ich lhnen die vom Rögierungsrat beschlossene Anhörungsvorlage zur Anpas-
sung der Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen (SGS 362.14) betreffend die Er-
neuerung der Bedarfsermittlungsinstrumente in den Alters- und Pflegeheimen im Kanton Basel-
Landschaft.

Angepasst werden soll $ 1t"'in der Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen. Die
derzeit zugelassenen Erfassungsinstrumente für den Pflegebedarf BESA LK2010 und RAI/RUG
CH-lndex 2016 sollen auf den 1 . Juli 2023 abgelöst werden durch folgende neue Versionen:
BESA-Leistungskatalog 2020 und interRAl LTCF. Der Regierungsrat beabsichtigt die Einführung
der neuen Instrumente, damit die in Art. 8b KLV (SR 832.112.31) neu formulierten Bundesvorga-
ben erfüllt werden können. Die letzte Anpassung der Bedarfsermittlungsinstrumente wurde in ei-
nem VAGS-Projekt bearbeitet und mit RRB-Nr. 2020-1599 vom 17. November 2O2O per 1. .Januar
2021 beschlossen.

Wenn die Verordnungsänderung bereits per 1 . Juli 2023 vollzogen werden soll, muss die Anhö-
rungszeit auf zwei Monate verkürzt werden, um eine rückwirkende lnkraftsetzung zu vermeiden.
ln diesem Zusammenhang mache ich gerne auf die Finanztagung vom Donnerstag,23. März
2023, in der Stiftung Hofmatt, Münchenstein, aufmerksam, in welcher das Thema eingehend erläu-
tert wird. Die Veranstaltung wird vom Verband basellandschaftlicher Gemeinden, VBLG, Curaviva
Baselland und dem Amt für Gesundheit gemeinsam durchgeführt. Alle Gemeinden wurden einge-
laden. Falls nicht bereits erfolgt, können Sie sich ge rne hier noch anmelden: Anlass anmelden

lhre Steff ungnahme senden Sie bitte bis spätestens 16. Mai 2023 an die Volkswirtschafts-
und Gesundheitsdirektion, Amt für Gesundheit, Abteilung Alter.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an den zuständigen Mitarbeiter, Herr Egon Müller, Tel. 061
552 96 55 oder per Mail an eqon.mueller@bl.ch wenden.
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r Auszug aus dem Protokolldes Regierungsrates, Anhörungsvorlage
. Entwurf der Anderung der'Verordnung über die Finanzierung voh Pflegeleistungen
. Synopse zur Anderung der Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen
. RRB-Nr.2020-1599 zur Einführung des RAI-Index 2016 sowie des BESA-Leistungskatalogs

2010 unkalibriert in den Alters- und Pflegeheimen des Kantons Basel-Landschaft
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